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ie Einkommensteuerbescheide 

für das im Jahr 2004 erzielte 

Einkommen werden den Steuer-

pflichtigen derzeit durch das bel-

gische Finanzamt zugesandt.  

 

 

Hierbei wird auch ein Blick auf das 

Zusatzabkommen zum Belgisch-Deutschen 

Doppelbesteuerungsabkommen geworfen, das seit 

dem 1. Januar 2004 in Kraft ist. Das Inkrafttreten 

dieser ergänzenden Bestimmungen hat bedeutende 

Auswirkungen für Steuerpflichtige, die in Belgien 

wohnen und in Deutschland beschäftigt sind, sowie 

für Steuerpflichtige, die in Deutschland wohnen und 

in Belgien beschäftigt sind.  
 
1. Der Begriff der "Ansässigkeit"    
Der Begriff der "Anssässigkeit" ist im internationalen   

Steuerrecht von zentraler Bedeutung. So werden 

die weltweiten Einkünfte einer Person, die 

steuerlich in Belgien (beziehungsweise 

in Deutschland) ansässig ist, in Belgien 

(beziehungs-  

weise Deutschland) besteuert. Eine Per-

son, die nicht in Belgien 

(beziehungsweise   
Deutschland) ansässig ist, unterliegt in 

Belgien (beziehungsweise Deutschland) nur 

mit den aus Belgien (beziehungsweise 

Deutschland) stamrnenden Einkünften der 

Besteuerung.  

 
Wer ist steuerlich in Belgien ansässig?  
Gemäß der belgischen Steuergesetzgebung ist 

eine natürliche Person in Belgien ansässig, wenn 

diese Person ihren Wohnsitz oder den Ort 

derVerwaltung ihres Vermögens in Belgien hat. 

Dies muss anhand der tatsächlichen Fakten und 

Urnstände beurteilt werden.  

 
Im Gesetz sind jedoch zwei Vermutungen 

vorgesehen. Bei natürlichen Personen, die im 

nationalen Register der natürlichen Personen 

eingetragen sind, wird vermutet, dass sie ihren 

Wohnsitz oder den Ort der Verwaltung ihres  

Vermögens in Belgien haben. Dies ist eine 

widerlegbare Vermutung. Es kann also der 

Gegenbeweis erbracht werden.  

 

Bei verheirateten Personen und bei Personen, die 

gesetzlich anerkannt zusammen wohnen, wird der 

steuerliche Wohnsitz durch den Ort bestimmt, an 

dem die Familie niedergelassen ist. Dies ist eine 

unwiderlegbare Vermutung.  

 
Natürliche Personen, die den Status einer auslän-

dischen Führungskraft in Belgien genießen, werden 

für Zwecke der belgischen Einkommensteuer immer 

als Nicht-Ansässige in Belgien angesehen, selbst 

wenn diese Personen zusammen mit ihrer Familie 

in Belgien wohnen.  

 
Wer ist steuerlich in 
Deutschland ansässig?  
Gemäß der deutschen Steuergesetzgebung ist eine 

natürliche Person in Deutschland ansässig, wenn 

sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort in Deutschland hat. Der gewöhnliche 

Aufenthaltsort ist derjenige, an dem eine natürliche 

Person während eines ununterbrochenen Zeitraums 

von mindestens 6 Monaten tatsächlich anwesend 

ist.  

 
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 

dass sich in Deutschland nicht ansässige Personen 

unter bestimmten Bedingungen dafür entscheiden 

können, zum Zwecke der deutschen 

Einkommensbesteuerung dennoch als Ansässige in 

Deutschland angesehen zu werden.  

 
Anmerkung  
Die unabhängige Prüfung der in der nationalen 

Gesetzgebung beider Staaten vorgesehenen 

Regeln, nach denen bestimmt wird, ob jemand 

steuerlich als ansässig oder nicht-ansässig 

anzusehen ist, kann in der Praxis dazu führen, dass 

ein Steuerpflichtiger auf der Grundlage der 

nationalen Gesetzgebung sowohl in Belgien als 

auch in Deutschland als ansässig anzusehen ist.  
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Dieser Artikel gibt eine kurze Übersicht über eine 

Reihe wichtiger Aspekte der 

Einkommenbesteuerung, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Beschäftigung in Belgien 

und Deutschland.  



Beispiel  
Eine Person, die mit ihrer Familie in Belgien 

wohnt, jedoch für einen Zeitraum von 3Jahren 

nach Deutschland entsandt wird, bekommt von 

ihrem Arbeitgeber in Deutschland eine Wohnung 

zur Verfügung gestellt, um zu vermeiden, dass 

diese Person jeden Tag eine große Entfernung 

zurücklegen muss. Die Familie wohnt während 

des Zeitraums des Auslandsaufenthalts weiterhin 

in Belgien, und der Arbeitnehmerkehrt jedes 

Wochenende nach Belgien zurück, um es dort mit 

seiner Familie zu verbringen.  

Auf der Grundlage der belgischen 

Steuergesetzgebung wird dieser Arbeitnehmer 

steuerlich als in Belgien ansässig angesehen, da 

seine Familie in Belgien wohnt. Da dem 

Arbeitnehmerin Deutschland ein Aufenthaltsort 

zur Verfügung steht, wird er auf der Grundlage 

der deutschen Gesetzgebung ebenfalls steuerlich 

als in Deutschland ansässig angesehen . Daher 

muss dieser Arbeitnehmer in beiden Staaten als 

Ansässiger eine Steuererklärung abgeben, in der 

seine weltweiten Einkünfte anzugeben sind.  

2. Internationale Steuergesetz-
gebung: das Belgisch-
Deutsche 
Doppelbesteuerungsabkomme
n  
Aus dem vorstehenden Beispiel ergibt sich 

deutlich, dass eine grenzüberschreitende 

Beschäftigung zu einer doppelten Besteuerung 

führen kann. Das Problem der 

Doppelbesteuerung stellt sich jedoch nicht nur, 

wenn der betreffende Steuerpflichtige in beiden 

Staaten als steuerlich ansässig angesehen wird, 

sondern es würde sich auch stellen, wenn der 

betreffende Arbeitnehmer täglich nach seiner 

Arbeit in Deutschland nach Belgien zurückkehren 

und somit als nicht in Deutschland ansässig 

angesehen würde.  

Dieser Arbeitnehmer wäre nämlich in Belgien als 

in Belgien Ansässiger mit seinen weltweiten 

Einkünften steuerpflichtig, während er in 

Deutschland als Nicht-Ansässiger die Einkünfte 

bezüglich der Beschäftigung in Deutschland zu 

versteuern hätte.  

Um eine doppelte Besteuerung zu vermeiden, 

haben Belgien und Deutschland ein 

Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. In 

diesem Vertrag ist fürjede Art von Einkünften 

festgelegt, ob der Ansässigkeitsstaat oder der 

Tätigkeitsstaat befugt ist, die Einkünfte zu 

besteuern.  

Steuerbefugnis für Einkünfte 
aus unselbstständiger Tätigkeit  
Artikel 15 des Belgisch-Deutschen 

Doppelbesteuerungsabkommens bestimmt, 

welcher Mitgliedsstaat  
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befugt ist, Entlohnungen aus einer 

unselbstständigen Tätigkeit zu besteuern.  

Auf der Grundlage dieses Artikels ist der Lohn des 

Arbeitnehmers immer im Ansässigkeitsstaat zu ver-

steuern, sofern man nicht in einem anderen Staat 

arbeitet. Der Ansässigkeitsstaat hat jedoch 

immerdas Besteuerungsrecht, wenn folgende 

Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:  
 ••••  (a) die Entlohnung vergütet Tätigkeiten, die  

im Tätigkeitsstaat während eines Zeitraums 

oder mehrerer Zeiträume ausgeführt 

wurden, die einschließlich der gewöhnlichen 

Arbeitsunterbrechungen während des 

Kalenderjahres nicht mehr als insgesamt 

183 Tage betragen;  
 ••••.  (b) die Entlohnung wird durch einen Arbeit-  

geber, der nicht im Tätigkeitsstaat ansässig 

ist, oder in seinem Namen ausbezahlt, und  

 •••••  (cl für die Entlohnung kommt als solches 

keine feste Einrichtung oder feste 

Niederlassung, die der Arbeitgeber im 

Tätigkeitsstaat besitzt, auf.  

Wenn eine der drei Bedingungen nicht erfüllt ist, 

besitzt der Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht. 

Der Ansässigkeitsstaat muss dann grundsätzlich 

eine Steuerbefreiung gewähren. Sowohl in 

Deutschland als auch in Belgien gilt die 

Steuerbefreiung mit Progressionsvorbehalt. Dies 

bedeutet, dass der Ansässigkeitsstaat bei der 

Festlegung des Steuertarifs, der auf die im 

Ansässigkeitsstaat zu besteuernden Einkünfte 

angewandt wird, die im Tätigkeitsstaat zu ver-

steuernden (und im Ansässigkeitsstaat steuerbefrei-

ten) Entlohnungen berücksichtigen kann.  

783-Tage-Regel  
Bis vor kurzem haben Belgien und Deutschland 

unterschiedliche Berechnungsmethoden 

angewandt, um zu ermitteln, ob die 183 Tage im 

Tätigkeitsstaat überschritten wurden oder nicht.  

Nach der vorherigen Sichtweise des deutschen 

Fiskus mussten nur die Tage der tatsächlichen 

Anwesenheit im Tätigkeitsstaat zur Berechnung der 

183 Tage berücksichtigt werden. Jetzt wird jedoch 

gemäß einem Entwurf eines BMF-Schreibens zur 

"steuerlichen Behandlung von Arbeitslohn nach den 

DBA" auch von Seiten des deutschen 

Fiskusanerkannt, dass Arbeitsunterbrechungen für 

die Berechnung der 183Tage-Grenze mit 

einzubeziehen sind.  

Die belgische Steuerverwaltung hat im vergangenen 

Jahr in einem Rundschreiben verdeutlicht, dass zur 

Anwendung des Belgisch-Deutschen Doppelbesteu-  

erungsabkommen nicht ausschließlich die Tage der 

tatsächlichen Anwesenheit im Tätigkeitsstaat, son-

dern ebenfalls die normalen Arbeitsunterbrechungen 

sowie alle Tage, die mit der Berufstätigkeit 

zusammenhängen (ungeachtet dessen, wo sie ver-

bracht wurden),zu berücksichtigen sind, um zu 

ermitteln, ob die 183 Tage überschritten wurden.  

Dies bedeutet beispielsweise, dass für einen Arbeit-

nehmer, der in Belgien wohnt, aber von montags bis 

freitags in Deutschland arbeitet und an den Woche-

nenden zu seiner Familie in Belgien zurückkehrt, 

nicht 5 Tage, sondern 7 Tage berücksichtigt werden 

müssen, um zu bestimmen, ob die 183 Tage 

überschritten wurden.  

Grenzgängerregelung  
Im Zusatzabkommen zu dem zwischen Belgien und 

Deutschland geschlossenen 

Doppelbesteuerungsabkommen ist festgelegt, dass 

ab dem Veranlagungszeitraum 2004 die frühere 

Grenzgängerregelung abgeschafft wird. Dies 

bedeutet, dass die oben erwähnten Regeln, nach 

denen bestimmt wird, weicher Staat befugt ist, 

Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit zu 

besteuern, ebenfalls auf Einkünfte von Personen 

anwendbar ist, die im Grenzgebiet Belgiens 

(beziehungsweise Deutschlands) wohnen und im 

Grenzgebiet Deutschlands (beziehungsweise Bel-

giens) arbeiten. In der Praxis bedeutet dies, dass 

die meisten Steuerpflichtigen, die früher unter die 

Grenzgängerregelung fielen, ab 2004 nicht mehr 

ausschließlich im Ansässigkeitsstaat steuerpflichtig 

sind, sondern im Tätigkeitsstaat besteuert werden. 

Der Ansässigkeitsstaat stellt das Einkommen 

bezüglich der Beschäftigung im Tätigkeitsstaat unter 

Progressionsvorbehalt frei.  

Ab dem Veranlagungszeitraum 2004 werden, wie es 

auch im Zusatzabkommen zum Belgisch-Deutschen 

Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen ist, für 

belgische Einwohner die in Belgien freigestellten 

Einkünfte deutschen Ursprungs jedoch auch für die 

Berechnung der in Belgien zu zahlenden Gemeinde-

steuer berücksichtigt (siehe unten).  

Subject-to-tax-Klausel in der deutschen 
Steuergesetzgebung für in Deutschland 
Ansässige vorgesehen  
Ab dem Veranlagungszeitraum 2004 sieht die natio-

nale deutsche Steuergesetzgebung für Einkünfte 

von in Deutschland ansässigen Personen mit 

unselbstständiger Arbeit vor, dass nur eine 

Befreiung gewährt wird für Einkünfte, die auf der 

Grundlage des Belgisch-Deutschen 

Doppelbesteuerungsabkommens in  



Belgien zu versteuern sind, wenn nachgewiesen 

werden kann, dass die Einkünfte im Tätigkeitsstaat 

(in diesem Fall Belgien) besteuert wurden.  

 
In der Praxis ist diese neue Regelung deutlich zu 

spüren. Der deutsche Fiskus fordert seine im 

Ausland arbeitenden Ansässigen regelmäßig auf, 

eine Kopie der ausländischen Steuererklärung 

vorzulegen. Wenn kein ausreichender Beweis für 

die Besteuerung im Tätigkeitsstaatvorgelegt werden 

kann, verweigert der deutsche Fiskusgrundsätzlich 

die Steuerbefreiung für das im Tätigkeitsstaat zu 

versteuernde Einkommen, auch wenn Deutschland 

aufgrund der Bestimmungen des Belgisch-

Deutschen Doppelbesteuerungsabkommens nicht 

befugt ist, diese Einkünfte zu besteuern. Dieser 

Standpunkt gibt jedoch Anlass zu Diskussionen und 

entspricht unseres Erachtens nicht der weltweiten 

Sichtweise der Anwendung von Doppel-

besteuerungsabkommen.  
 
Besonderes Besteuerungssystem für 
ausländische Führungskräfte Ausländische 

Führungskräfte, die nicht die belgische 

Staatsangehörigkeit haben und die zeitweilig in Bel-

gien für einen Arbeitgebereines internationalen Kon-

zerns arbeiten, können in den Genuss eines beson- 

 

 

deren Steuerstatuts gelangen. Aufgrund dieses Sta-

tuts werden sie, wie bereits vorstehend erwähnt, als 

Nicht-Ansässige angesehen. Dies bedeutet, dass 

sie nur mit den Entlohnungen für die in Belgien 

erbrachten Leistungen und anderen Einkünften 

belgischen Ursprungs steuerpflichtig sind. Ferner 

können die Arbeitgeber unter bestimmten 

Bedingungen die Mehrausgaben, die sich aus der 

Entsendung oder Beschäftigung in Belgien ergeben, 

steuerfrei vergüten. Dabei handelt es sich sowohl 

um einmalige Ausgaben und Auslagen (z.B. 

Umzugskosten) als auch um regelmäßige 

Ausgaben und Auslagen (z.B. Kosten für 

Unterbringung und Lebensunterhalt, Ausbildungsko-

sten für Kinder). Unter bestimmten Bedingungen 

sind auf die erstattungsfähigen Mehrausgaben 

keine belgischen Beiträge zur Sozialversicherung zu 

zahlen.  

 
Zur Anwendung des Sonderstatuts als ausländische 

Führungskraft muss sowohl der Arbeitnehmer als 

auch der Arbeitgeber gewisse Bedingungen erfüllen 

und innerhalb einer bestimmten Frist muss ein ein-

maliger Antrag eingereicht werden. Der Status als 

ausländische Führungskraft wird grundsätzlich für 

unbestimmte Dauer gewährt und gilt, solange die 

Führungskraft sich zeitweilig in Belgien aufhält und 

dort arbeitet.  

 
Dieses Steuerstatut kann die Gesamtsumme der 

Beschäftigungskosten für den Arbeitgeber je nach 

Situation erheblich verringern.  

 
In Deutschland existiert kein vergleichbares Besteu-

erungssystem.  

 
4. Steuertarife  
 
In Belgien gelten ebenso wie in Deutschland pro-

gressive Tarife.  

 
Der Spitzensteuersatz beträgt in Belgien 50% für 

den Veranlagungszeitraum 2006. Ferner ist eine 

Gemeindesteuer zu zahlen. Für in Belgien 

ansässige Personen schwankt sie je nach Wohnort 

zwischen 0% und 9% auf die geschuldete föderale 

Steuer. Ab dem Veranlagungszeitraum 2004 

werden gemäß dem Zusatzvertrag zum Belgisch-

Deutschen Doppelbesteuerungsabkommen für in 

Belgien ansässige Personen die in Belgien befreiten 

Einkünfte deutschen Ursprungs ebenfalls bei der 

Berechnung der in Belgien geschuldeten 

Gemeindesteuer berücksichtigt. In Belgien 

ansässige Personen, die ausschließlich in 

Deutschland ihre Steuern zu zahlen haben, müssen 

also im Unterschied zur bisherigen Regelung ab 

dem Veranlagungszeitraum 2004 die 

Gemeindesteuer zahlen.  

Für Nicht-Ansässige beträgt die Gemeindesteuer 

7% (Veranlagungszeitraum 2006).  

 
Der Spitzensteuersatz beträgt in Deutschland 42% 

für den Veranlagungszeitraum 2005. Ein Solidari-

tätszuschlag von 5,5%sowie gegebenenfalls eine 

Kirchensteuer von 8% bis 9% auf die deutsche Ein-

kommensteuer sind ebenfalls zu zahlen. Nicht-

Ansässige unterliegen nicht der Kirchensteuer.  

 
Wichtig ist der Hinweis, dass Deutschland für in Bel-

gien ansässige Personen, die (teilweise) in Deutsch-

land Steuern zu zahlen haben, einen Nachlass von 

8% auf die endgültige Gesamtsumme der Steuern in 

Deutschland gewährt. Obwohl dies in der Praxis 

möglicherweise nicht immer bekannt ist, müssen 

deutsche Arbeitgeber diesen Nachlass bei der 

Berechnung der Lohnsteuer auch berücksichtigen.  
 
5. Die Steuererklärung  
Sowohl in Belgien als auch in Deutschland wird auf 

das Gehalt grundsätzlich eine Lohnsteuer einbehal-

ten als Vorauszahlung auf die endgültige 

individuelle Steuerschuld. Auf die in derbelgischen 

und deutschen Steuergesetzgebung in gewissen 

Fällen vorgeschriebene Einbehaltung der 

Lohnsteuer wird in diesem Artikel nicht näher 

eingegangen.  

 
Die Steuererklärung in Belgien  
Natürliche Personen sind immer verpflichtet, eine 

Steuererklärung einzureichen (abgesehen von eini-

gen spezifischen Ausnahmen). Verheiratete und 

Personen, die gesetzlich anerkannt zusammen 

wohnen, reichen grundsätzlich eine gemeinsame 

Steuererklärung ein.  

 
Die belgische Steuergesetzgebung schreibt kein 

bestimmtes Datum vor, bis wann die 

Steuererklärungen beim Finanzamt eingereicht 

werden müssen. Die Frist zur Einreichung der 

Steuererklärung wird jährlich vom belgischen Fiskus 

festgesetzt. In der Regel ist dies der 30. Juni des 

auf das Jahr der Einkunftserzielung (1. Januar bis 

31. Dezember) folgenden Jahres. In den beiden 

letzten Jahren wurde diese Frist jedoch sowohl für 

in Belgien Ansässige als auch für in Belgien nicht 

ansässige Personen verlängert.  

 
Für das im Jahr 2005 erzielte Einkommen muss die 

Steuererklärung somit wahrscheinlich vor dem 30.  

Juni 2006 eingereicht werden. Der letzte Termin für  

die Einreichung der belgischen Steuererklärung der 

Nicht-Ansässigen ist meist später und für den Ver-

anlagungszeitraum 2005 noch nicht bekannt.Außer- ~ 

dem kann dieserTermin variieren. Ausgehend von der  
 "  ~  
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Vergangenheit können wir annehmen, dass die 

nicht in Belgien ansässigen Personen 

wahrscheinlich im Herbst 2006 ihre Steuererklärung 

der Nicht-Ansässigen für das im Jahr 2005 erzielte 

Einkommen beim belgischen Fiskus einreichen 

müssen.  

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Steuererklärung 

muss keine Steuer bezahlt werden. Der belgische 

Fiskus ist grundsätzlich verpflichtet, die Steuer vor 

dem 30. Juni des zweiten auf das Jahr der 

Einkunftserzielung folgenden Jahres festzusetzen. 

Die Steuer muss innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Erhalt des 

Einkommensteuerbescheids gezahlt werden. Dies 

gilt ebenfalls für die Steuerverwaltung im Falle einer 

Erstattung.  

Die Steuererklärung in Deutschland 

 Verheiratete können sich entweder für eine 

Zusammenveranlagung oder für eine getrennte Ver-

anlagung entscheiden.  

Natürliche Personen sind in bestimmten Fällen von 

der Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung  

in Deutschland befreit. Die einbehaltene Lohnsteuer 

ist dann die endgültige Steuer.  

Nicht-Ansässige, für die im Jahr der 

Einkommenserzielung bereits Lohnsteuer durch 

den deutschen Arbeitgeber einbehalten wurde, 

müssen in der Regel keine 

Einkommensteuererklärung abgeben. EU-Bürger 

und EWR-Bürger hingegen haben die Wahl. In der 

Praxis ist es für nicht in Deutschland ansässige 

Personen meist aber nicht von Vorteil, eine 

Erklärung einzureichen. Wenn sie sich dafür 

entscheiden, keine Erklärung einzureichen, ist die 

einbehaltene Lohnsteuer die endgültige Steuer.  

Die Erklärung muss grundsätzlich vor dem 31. Mai 

des auf das Jahr der Einkommenserzielung 

folgenden Jahres beim deutschen Fiskus 

eingereicht werden. Wenn ein Steuerberater sich 

um die Vorbereitung der Erklärung kümmert, gilt 

automatisch ein Aufschub bis zum 30. September 

des auf das Jahr der Einkommenserzielung 

folgenden Ja hres. Für das im Jahr2005 erzielte 

Einkommen muss also die Erklärung in Deutschland 

im Prinzip vor dem 31. Mai 2006 (bezie-  

hungsweise dem 30. September 2006) eingereicht 

werden.  

Im Zeitpunkt der Einreichung der Steuererklärung ist 

keine Steuer zu zahlen; Die Steuer muss innerhalb 

eines Monats nach Erhalt des Einkommensteuerbe-

scheids gezahlt werden.  

6. Schlussfolgerung  
In Belgien und Deutschland gibt es eine Reihe prak-

tischer Unterschiede bezüglich der 

Einkommensteuer von Arbeitnehmern; es ist sehr 

nützlich, sie zu kennen und sie in der Praxis 

ausreichend zu beachten.  

Für zusätzliche Informationen können Sie sich 

immer wenden an:  

Birgit Bellens -  

CD bbellens1@kpmg.com - 0032 3 821 19 21  

 Sarah  De Wandeier -  

CD sdewandeler@kpmg.com - 0032 2 708 37 90 

  Ute Otto  

CD uteotto@kpmg.com - 0049 221 2073-373  
 


